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ÖSTERREICHIS CHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

Unsere Zeichen 

SP-ZB-2611 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Bundesgesetz, mit dem der 
Nationalfonds zur besonderen Hilfe 
für Behinderte errichtet wird, ge­
ändert wird; Stellungnahme 

, .... , .;)_JJ 

I,,':'" 19B3 -11- 1�� � 

Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 4 18 

� 1(9&) �:tG 

Datum 

1983-11-08 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner 

Stellungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen 

Information. 

Der Präsident: 

Beilagen 

.; 
� 

Der 
iV 

Telegramme: Arbkammer Wien . Telex 1690 

13/SN-33/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



, 

I 
l_ 

ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAI\"MERTAG 

A·l041 Vli"n, Prlnl-Eugen·S\raße 20-22 PosIlach 5J.4 

An das 

Bundesministerium für 
soziale Verwaltung 

Stubenring 1 

1010 Wi e n 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen Datum 

Zl.42.510/5-7/1983 SP-Or.Ha-2611 
Telefon (�n2J 6537 6S 

Durchwahl 418 27.10.1983 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Bundesgesetz, mit dem der Nationalfonds zur 
besonderen Hilfe für Behinderte errichtet 
wird, �eändert wird 

Der Österreichische Arbeiterkammertag begrüßt den in der Novelle vorge­

sehenen Ausbau von Leistungen für Behinderte, insbesondere die EinfUhrung 

des § 3 Abs. 6 leg.cit. der derzeit noch bestehende Härtefälle erfassen 

soll, sowie die Beseitigung von in der Praxis nicht bewährten Voraus­

setzungen zur Inanspruchnahme der Förderung, wie zB die Eintragung von 

Auflagen in der Lenkerberechtigung. 

Gerade die im Entwurf geschätzte Erhöhung der positiv zu entscheidenden 

Anträge um 500 zeigt, daß durch die geltenden Bestimmungen doch noch eine 

Reihe von Fällen nicht erfaßt werden können. 

Oie Anpassung des gegenständlichen Gesetzes an die Novelle zum Umsatz­

steuergesetz 1972 und Abgabenänderungsgesetz 1982 wird als notwendig 

angesehen. 

Der Präsident: Der 
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